
Von: Hammel, Markus [mailto:m.hammel@ggh-heidelberg.de]  
Gesendet: Dienstag, 18. Juli 2017 14:30 
An: Jung, Thomas  
Betreff: AW: BPlan Kirchheim - Großsporthalle 
 
Sehr geehrter Herr Jung, 
 
wir danken für die Zusendung des B-Plan-Entwurfs. 
Bei der Durchsicht haben wir leider diverse Punkte feststellen müssen, die die mit Ihnen 
abgestimmten Planung der Großsporthalle noch nicht berücksichtigen bzw. die noch 
entsprechend unserer Planung zu konkretisieren sind.  
Wir haben die entsprechenden Passagen im Text gelb markiert (s. Anlage Text). 
Zudem sind entsprechen die Grundstücksgrenzen nicht der Abstimmung mit Ihnen und der 
Konversionsgesellschaft (s. Anlage Lageplan im Vergleich zur Planzeichnung). 

- A Pkt. 2 Abhängig der sich daraus ergebenden Grundstücksgröße sind GFZ/GRZ zu 
prüfen  

- A Pkt. 4.1 Stellplätze sind auch östlich der Großsporthalle erforderlich, insbesondere für 
TV-Übertragungen, LKWs für Veranstaltungen, Busse, Personal und 
Sicherheitsdienste. 

- A Pkt. 7.2 Der genaue Anteil der von den SWH geplanten PV-Anlage ist noch nicht 
ermittelt. Die angenommenen 80 % können wir nicht garantieren. Dies ist abhängig 
von Randabständen (Abstimmung Stadtplanungsamt), und den notwendigen RWA-
Öffnungen und Technikaufbauten (z. B. Rückkühlwerk) auf dem Dach. 

- A Pkt. 9 Schallschutzanforderungen an die Halle sind bisher nicht kommuniziert oder in 
der Kalkulation berücksichtigt. 

- B Pkt. 1 Werbeanlagen im Innen- und Außenbereich sind Voraussetzungen für 
wirtschaftlichen Erfolg der Halle. Großflächige Veranstaltungsankündigungen, ggf. 
LED-Flächen oder –Bänder, Werbung von Sponsoren und der Hallenname sollen in 
die Fassadengestaltung integriert werden. Fahnen und Werbeflächen im 
Außenbereich sind ebenfalls vorgesehen. 

- C Klimaschutz Es ist mit dem Umweltamt ein Energiekonzept abgestimmt, das von der 
Energiekonzeption 2010 der Stadt HD abweicht. Die Großsporthalle soll nicht als 
Passivhaus errichtet werden. 

 
Wir bitten Sie entsprechenden Änderungen am Bebauungsplan-Entwurf zu veranlassen. 
Dabei ist bei den engen Terminvorgaben des Gemeinderats zu beachten, dass die Planreife 
nach § 33 BBauG bis spätestens zur Auftragserteilung an den Generalübernehmer (geplant: 
25.01.2018) feststehen muss.  
 
Für eventuelle Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dipl. Ing. Architekt 
Markus Hammel 
 
Projektleiter  
Planen und Bauen 

Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg 
Bergheimer Straße 109 
69115 Heidelberg 
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 

1.1 Eingeschränkte Gewerbegebiete (GEe 1) 

In den Gewerbegebieten GEe1 

 sind gemäß § 8 Abs. 2 und § 1 Abs. 7 BauNVO allgemein zulässig 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

- Schank- und Speisewirtschaften 

- sonstige Gewerbebetriebe, sofern sie „nicht wesentlich störend“ im Sinne 
von § 6 BauNVO sind 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke, 

soweit sie nicht gemäß unten stehenden Festsetzungen unzulässig sind.  

 können gemäß § 8 Abs. 3 und § 1 Abs. 7 BauNVO zugelassen werden 

- öffentliche Betriebe 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-
inhaber- und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

- Einzelhandelsbetriebe zur Versorgung des Gebiets 

 sind gemäß § 1 Abs. 5, § 1 Abs. 6 Nr. 1 und § 1 Abs. 9 BauNVO unzulässig 

- Einzelhandelsbetriebe, soweit sie nicht der Versorgung des Gebiets die-
nen 

- Tankstellen 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

- Lagerhäuser, Lagerplätze 

- Gartenbaubetriebe, 

- Vergnügungsstätten im Sinne des § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie sonstige Gewerbebetriebe, wenn deren Ange-
bot auf sexuelle Animation zielt; hierzu zählen insbesondere Stripteaselo-
kale, Table-Dance-Bars, Animierlokale, Kinos und Vorführräume und Ge-
legenheiten zur Vorführung von Filmen pornographischen Inhalts, Peep-
shows und sonstige Vorführ- oder Gesellschaftsräume, deren Geschäfts-
zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist. 

 

Hinweis: Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet Zone III b ergeben sich er-
gänzende Anforderungen an die Zulässigkeit gewerblicher Betriebe. 
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1.2 Gewerbegebiete (GE 2) 

In den Gewerbegebieten GE 2 

 sind gemäß § 8 Abs. 2 und § 1 Abs. 7 BauNVO allgemein zulässig 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

- Schank- und Speisewirtschaften 

- sonstige, im Sinne von § 8 BauNVO nicht erheblich belästigende Gewer-
bebetriebe,  

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke, 

soweit sie nicht gemäß unten stehenden Festsetzungen unzulässig sind.  

 können gemäß § 8 Abs. 3 und § 1 Abs. 7 BauNVO zugelassen werden 

- öffentliche Betriebe 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-
inhaber- und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

- Einzelhandelsbetriebe zur Versorgung des Gebiets 

 sind gemäß § 1 Abs. 5, § 1 Abs. 6 Nr. 1 und § 1 Abs. 9 BauNVO unzulässig 

- Einzelhandelsbetriebe, soweit sie nicht der Versorgung des Gebiets die-
nen 

- Tankstellen 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

- Lagerhäuser, Lagerplätze 

- Gartenbaubetriebe, 

- Vergnügungsstätten im Sinne des § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie sonstige Gewerbebetriebe, wenn deren Ange-
bot auf sexuelle Animation zielt; hierzu zählen insbesondere Stripteaselo-
kale, Table-Dance-Bars, Animierlokale, Kinos und Vorführräume und Ge-
legenheiten zur Vorführung von Filmen pornographischen Inhalts, Peep-
shows und sonstige Vorführ- oder Gesellschaftsräume, deren Geschäfts-
zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist. 

 

Hinweis: Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet Zone III b ergeben sich er-
gänzende Anforderungen an die Zulässigkeit gewerblicher Betriebe. 

 

1.3 Fläche für Gemeinbedarf „Parkhaus“ 

In der Fläche für Gemeinbedarf „Parkhaus“ ist ein Parkhaus für öffentliche Park-
plätze sowie für gemäß Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) notwendi-
ge Stellplätze der sonstigen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
gelegenen Nutzungen zulässig. 

 

1.4 Fläche für Gemeinbedarf „Großsporthalle“ 

In der Fläche für Gemeinbedarf „Großsporthalle“ sind Anlagen für sportliche Zwe-
cke zulässig. 
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Anlagen für kulturelle Zwecke sind zulässig, soweit diese Anlagen zugleich sportli-
chen Zwecken dienen können. 

 

1.5 Flächen für Gemeinbedarf „Kultur“ 

In den Flächen für Gemeinbedarf „Kultur“ sind Anlagen für kulturelle Zwecke zu-
lässig. Zulässig sind weiterhin Gastronomiebetriebe sowie Anlagen für soziale 
Zwecke, soweit diese den Bedürfnissen der Beschäftigten der angrenzenden Ge-
werbegebiete dienen. 

 
 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.1 Die festgesetzte Grundflächenzahl beinhaltet die Grundflächen von Nebenanlagen 

im Sinne des § 14 BauNVO sowie die Flächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten 
einschließlich der Flächen von Tiefgaragenzufahrten. Soweit nicht ohnehin eine 
höhere GRZ von 1,0 festgesetzt ist, ist eine Überschreitung der gemäß Planein-
trag festgesetzten Grundflächenzahl nur durch Tiefgaragen und nur ausnahms-
weise bis zu einer GRZ von 0,9 zugelassen. 

2.2 Als Bezugshöhe für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen wird gemäß § 
18 Abs.1 BauNVO die Höhe der Gehweghinterkante der dem Baugrundstück 
nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der Mitte der Grund-
stücksfront, bestimmt. Soweit ein Grundstück an mehrere öffentliche Verkehrsflä-
chen angrenzt, ist die öffentliche Verkehrsfläche maßgebend, von der aus die Er-
schließung erfolgt.  

2.3 Die in der Planzeichnung festgesetzten Mindest- und Höchstwerte der Gebäude-
höhe sind definiert als das senkrecht gemessene Maß zwischen der Bezugshöhe 
und dem obersten Abschluss des Daches bzw. – bei Gebäuden mit Flachdach - 
dem  oberen Abschluss der fertiggestellten Außenwand inklusive der Brüstung 
bzw. Attika.  

2.4 Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe um maximal 2 m 
durch Anlagen für die solare Energieerzeugung sowie durch untergeordnete Auf-
bauten zur Unterbringung von maschinentechnischen Anlagen für das Gebäude, 
die über die Gebäudeoberkante hinaus reichen, ist zulässig. Die maschinentech-
nischen Anlagen sind einzuhausen. Mit maschinentechnischen Anlagen ist zu den 
Traufkanten ein Mindestabstand von 5 m einzuhalten. 

2.5 In den Gewerbegebieten GE2 mit den Bezeichnungen „Baufeld B2“, „Baufeld E7“, 
„Baufeld F1“ und „Baufeld F4, F5, F6“ sowie den mit „Teilfläche 2“ gekennzeichne-
ten Teilbaugebieten können auf maximal 25 % der überbaubaren Grundstücksflä-
che maximale Gebäudehöhen von 22 m zugelassen werden. Im Übrigen beträgt 
die maximal zulässige Gebäudehöhe in den genannten Baufeldern 18,50 m. 

 

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Tiefe der Abstandsflächen (§§ 9 
Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 2 a BauGB) 

Die abweichende Bauweise ist entsprechend der offenen Bauweise, jedoch ohne 
Begrenzung der maximal zulässigen Gebäudelänge, definiert.  

 

4. Flächen für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Flächen für Neben-
anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 9 Abs. 2 Satz 1 BauGB) 

4.1 Garagen und PKW-Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche zulässig. 

HA1
Hervorheben

HA1
Hervorheben
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4.2 Tiefgaragen sowie Fahrrad-Stellplätze sind auch auf den nicht überbaubaren Tei-
len von Baugrundstücken zulässig.  

4.3 Tiefgaragen und andere bauliche Anlagen unterhalb der nicht überbauten Grund-
stücksfläche sind mit einer Bodensubstratschicht von mindestens 0,80 m zu über-
decken, zu begrünen bzw. im Bereich von Wegen und Plätzen mit versickerungs-
fähigen Oberbelägen zu versehen. 

4.4 Nebenanlagen zur Versorgung des Gebiets im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO 
sind allgemein zulässig. 

4.5 Gemäß Landesbauordnung Baden-Württemberg genehmigungspflichtige Neben-
anlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig.  

 

5. Versorgungsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 
Innerhalb der mit entsprechendem Planzeichen festgesetzten Flächen sind Trans-
formatorenstationen zulässig. 

 
6. Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs.1 Nr. 14 + 

20 BauGB) 
In den Gewerbegebieten ist das anfallende Niederschlagswasser zu mindestens 
50 % (bezogen auf das stärkste Niederschlagswasserintervall mit einer statisti-
schen Wiederkehrhäufigkeit von seltener als 1 mal in 5 Jahren) auf den Grundstü-
cken zurückzuhalten und über die bewachsene Bodenzone zu versickern. Sicker-
schächte sind nicht zulässig. 

 

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

7.1 Dachflächen von Gebäuden, die nach Rechtskraft des Bebauungsplans neu er-
richtet werden, sind zu mindestens 66 % extensiv zu begrünen. Die Dachflächen-
begrünung ist dauerhaft zu unterhalten. Die Substratstärke muss im Durchschnitt 
mindestens 10 cm betragen. Die Substrathöhe darf 7 cm (bei Versickerung in eine 
Rigole 10 cm) nicht unterschreiten. Die maximal zulässige Höhe beträgt 15 cm. 
Das verwendete Substrat darf nicht mehr als 20 % (Gewicht) organische Bestand-
teile enthalten. Es darf kein Torf eingesetzt werden. Düngung ist nicht zulässig. 
Zur Dachbegrünung sind aus der Liste 1 in der Anlage 15 Arten, aus der Liste 2 
weitere 10 Arten zur Ausbringung auszuwählen. Soweit die Dachbegrünung in 
Kombination mit Photovoltaikanlagen zur Ausführung kommt, sind aus Liste 1 15 
Arten auszuwählen und auszubringen. Aus Liste 2 müssen 20 Arten ausgebracht 
werden. Es ist autochthones Saatgut zu verwenden.  
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7.2 Ausnahmsweise kann auf eine Dachflächenbegrünung verzichtet werden, wenn 
die Dachfläche zu mindestens 80 % der Fläche mit Anlagen zur solaren Energie-
erzeugung genutzt wird. 

HA1
Hervorheben
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7.3 In den in der Planzeichnung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzten Flächen 
sind folgende Maßnahmen zur Biotopentwicklung durchzuführen bzw. dauerhaft 
zu erhalten: 

 Rodung der Gestrüppe 

 Abtrag des mit Nährstoffen angereicherten Oberbodens 

 Auftrag von Schotter 

 In Teilbereichen Überschüttung des Schotters mit Feingrus und Sand 

 Anbringen von Gabionen 

 Bau von Trockenmauer-Abschnitten 

 Dauerhaftes Freihalten der Böschung einschließlich der Gabionen und der Tro-
ckenmauern 

 Belassen einzelner Baumgruppen 

 

8. Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten sind (§ 9 Abs. 1 
Nr. 21 BauGB) 

8.1 Die in der Planzeichnung in den Gewerbegebieten festgesetzten Flächen „GFL1“ 
sind mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, einem Fahrrecht zugunsten 
von Radfahrern (Allgemeinheit) und von Rettungsfahrzeugen sowie mit einem Lei-
tungsrecht zugunsten der Träger der Ver- und Entsorgung zu belasten. 

8.2 Die in der Planzeichnung in den Gewerbegebieten festgesetzten Flächen „GFL2“ 
sind mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und einem Fahrrecht zu-
gunsten von Radfahrern (Allgemeinheit) zu belasten. 

8.3 Die festgesetzten privaten Verkehrsflächen sind mit einem Gehrecht zugunsten 
der Allgemeinheit, einem Fahrrecht zugunsten von Radfahrern (Allgemeinheit) und 
von Rettungsfahrzeugen sowie mit einem Leitungsrecht zugunsten der Träger der 
Ver- und Entsorgung zu belasten. 

 
9. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
(wird nach Vorlage eines Schallgutachtens ergänzt) 

 
10. Bindungen für die Erhaltung und das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
Die in der Planzeichnung festgesetzten Bäume sind in der Qualität Hochstamm, 
aus extra weitem Stand, 3 x verpflanzt, mit Drahtballierung, 18 - 20 cm Stammum-
fang zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu erneuern. Je Baum-
standort ist ein mindestens 12 m³ großer durchwurzelbarer Raum herzustellen. 

 

HA1
Hervorheben



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Kirchheim „Kirchheim Innovationspark“  
Textliche Festsetzungen - Vorentwurf zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vom 11.07.2017 Seite 8 

 
Stadt Heidelberg, Stadtplanungsamt 

B. Örtliche Bauvorschriften zur äußeren Gestaltung 
baulicher Anlagen, Anforderungen an Werbeanlagen 
und an die Gestaltung der unbebauten Flächen der 
bebauten Grundstücke (§ 74 Abs. 1 Nr. 1-3 LBO Ba-
den-Württemberg) 
 

1. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO Baden-Württemberg) 

Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig. Als Ort der Leistung gilt der 
Gebäudeteil, in dem die beworbene Leistung angeboten wird. Dabei sind sie ge-
stalterisch und strukturell in die Fassade zu integrieren. 

Pro Gewerbebetrieb bzw. pro Arbeitsstätte ist nur eine Werbeanlage zulässig. Sie 
kann aus mehreren Teilen bestehen, wenn sie insgesamt als Einheit gestaltet ist. 
Sofern eine Werbeanlage von mehreren Firmen genutzt werden soll, ist ein ein-
heitliches gestalterisches Werbekonzept zu erstellen. 

Allgemein unzulässig sind: 

 Freistehende Werbeanlagen in Form von Fahnen, Stelen, Hinweisschildern o-
der Schaukästen. 

 Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht und grellen Farben. 

 Schaufensterbeklebungen oder –bemalungen 

 Werbeanlagen oberhalb der Traufe bzw. Attika eines Gebäudes.  

 

2. Gestaltung der unbebauten Flächen und Gestaltung der Plätze für bewegli-
che Abfallbehälter (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO Baden-Württemberg) 

Die nicht überbaubaren Flächen sind mit Ausnahme der Erschließungsflächen als 
Grünflächen herzustellen, gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. 
Dies betrifft auch die durch Tiefgaragen unterbauten Flächen. 

Die Einfriedung von den Verkehrsflächen zugewandten Vorgärten ist nicht zuläs-
sig. 

Standplätze für Müllbehälter sind entweder baulich in die Gebäude zu integrieren 
oder im Freien der Sicht zu entziehen und als Gemeinschaftsanlagen einzuhausen 
und/oder einzugrünen. 

 
 

C. HINWEISE 
Wasserschutzgebiet 
Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone III B des Wasserschutzgebiets zu-
gunsten des Trinkwasserversorgers MVV Energie AG zum Schutz des Grundwas-
sers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage „Mannheim-Rheinau“. Aus 
der Rechtsverordnung zum Wasserschutzgebiet vom 7. Januar 2014 ergeben sich 
insbesondere ergänzende Anforderungen an die Zulässigkeit baulicher Anlagen, 
die Anforderungen an die Dichtigkeit von Kanalleitungen und die Versickerung von 
Niederschlagswasser. 
 
 

HA1
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Denkmalschutz 
Die Untere Denkmalschutzbehörde bei der Stadtverwaltung Heidelberg ist über 
den Beginn des Erdaushubs mindestens 10 Werktage vorher zu informieren. 
 
Niederschlagswasserbewirtschaftung 
Das Niederschlagswasserbewirtschaftungskonzept sieht für die als Gewerbege-
biet festgesetzten Baufelder einen Abflussbeiwert von maximal 0,5 vor. Demnach 
dürfen rechnerisch maximal 50 % des stärksten Niederschlagsintervalls mit einer 
statistischen Wiederkehrhäufigkeit von seltener als 1 mal in 5 Jahren in die öffent-
liche Kanalisation abgeleitet werden. 

 

Ver- und Entsorgungsleitungen 
Sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutz-
vorkehrungen zu sichern, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung von Bäumen 
und Sträuchern mit Leitungstrassen stattfindet. Die Kostentragung für Änderungen 
/ Sicherungen an Versorgungsanlagen und -leitungen, die durch die Bauleitpla-
nung bedingt sind, wird nach bestehenden Verträgen bzw. gesetzlichen Bestim-
mungen geregelt. Die Träger der Ver- und Entsorgung sind frühzeitig über den 
Beginn und Ablauf der Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten, und 
eine Koordination der Arbeiten zu gewährleisten. 

 

Baugrund 
Im Planbereich bildet junge Neckar-Talfüllung, die örtlich von anthropogenen Auf-
schüttungen unbekannter Mächtigkeit überdeckt ist, den oberflächennahen Bau-
grund. Die Schichten können lokal setzungsempfindlich und von geringer Stand-
festigkeit bzw. Tragfähigkeit sein. zum Grundwasserflurabstand liegen keine kon-
kreten Daten vor. Bei etwaigen technischen Fragen im Zuge der weiteren Planung 
wird ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Planungsbüro empfohlen. 

 

Klimaschutz 
Die Vorgaben der Energiekonzeption 2010, des Masterplans 100 % Klimaschutz 
und des Energiekonzept Konversion sind bei allen Vorhaben zu beachten: 

1. Die Wärmeversorgung erfolgt durch Fernwärme. Es besteht Anschluss- und 
Benutzungsmang gem. Fernwärmesatzung. Eine zusätzliche Nutzung der So-
larenergie zur Wärmeversorgung ist satzungsgemäß zulässig und gewünscht. 

2. Neubauten sind grundsätzlich im Passivhausstandard zu errichten. Ausnah-
men vom Passivhausstandard sind dort möglich, wo dieser technisch nicht 
sinnvoll oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Dies kann insbesondere im ge-
werblichen Bereich der Fall sein, wenn die Verbrauchsschwerpunkte nicht bei 
der Wärme, sondern beim Strom oder der Kühlung liegen. In diesen Fällen 
soll durch nutzungsspezifische Energieeffizienz-Konzepte eine vergleichbare 
Umweltbilanz erzielt werden. 

3. Für Gebäude mit gewerblicher Nutzung sind für die Bereiche Stromeffizienz 
und sommerlicher Wärmeschutz/Kühlung Konzepte zur rationellen Energie-
nutzung und Umsetzungsstrategien zu entwickeln und mit dem Amt für Um-
weltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie abzustimmen. 

4. Für Bestandsgebäude soll eine energetische Sanierung im Hinblick auf das 
Klimaschutzziel des Masterplan 100% Klimaschutz und in Anlehnung an die 
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Energiekonzeption 2010 sichergestellt werden. Dafür ist in der Regel ein Sa-
nierungskonzept für einen Zeitraum bis 2050 zu erstellen und dessen Umset-
zungsschritte sind zeitlich festzulegen. Insbesondere sollen bei allen geplan-
ten baulichen und technischen Sanierungen und Umbauten die damit sinnvoll 
zu kombinierenden Energieeffizienzmaßnahmen realisiert werden. Zum Zeit-
punkt einzelner Sanierungsschritte sind die Bauteile auf einen Stand zu ver-
bessern (Orientierung an den Anforderungen des Förderprogramms „Ratio-
nelle Energieverwendung“). Zum Zeitpunkt einer umfangreichen Sanierung 
sind Effizienzstandards in Anlehnung an die geltenden Neubaustandards und 
die Energiekonzeption einzuhalten. 

5. Erneuerbare Energien: Die Dachflächen sind grundsätzlich für den Einsatz 
von Solaranlagen zur Wärme- und/oder Stromerzeugung zu nutzen, ggf. in 
Kombination mit Dachbegrünung. Werden vom Eigentümer/Besitzer keine An-
lagen gebaut, sollen die Dachflächen Dritten (Stadtwerken, Energiegenossen-
schaften u.a.) für mindestens 25 Jahre zur Verfügung gestellt werden. 

6. Für den das Plangebiet Patton Barracks mit dem Heidelberg Innovation Park 
(HIP) und der Großsporthalle ist ein Energiekonzept vorgesehen, bei dem ne-
ben der Wärmeversorgung mit Fernwärme, dem Passivhausstandard für 
Neubauten, der Entwicklung von Sanierungsfahrplänen für Bestandsgebäude 
erstmals von der SWH ein Kältenetz realisiert werden soll, dessen Strombe-
darf zu einem hohen Anteil durch Solarenergieanlagen auf den Dachflächen 
gedeckt werden soll. Eine zentrale Rolle spielt dabei eine vollflächige Photo-
voltaikanlage auf dem Dach der Großsporthalle. 
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